	[bookmark: _Hlk200528015][image: ]




1/1
[bookmark: _Hlk197692810]
	Bozen, 03.12.2025
	An die Inhaber von öffentlichen
Lichtspielhäusern

An die Filmclubs

IN SÜDTIROL

	Bearbeitet von:
Karen Obexer
Tel. 0471 412923
Karen.obexer@provinz.bz.it
	



	Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9 – Termin

Wir teilen Ihnen mit, dass Sie die Ansuchen um Beihilfen gemäß Richtlinien zur Förderung von Film und Medien für die ladinische und deutsche Sprachgruppe bis 


31. Jänner 2026

einreichen können.

Die Ansuchen betreffend die Vorführung wertvoller Filme in deutscher Sprache, sind beim Amt für Film und Medien, Andreas- Hofer- Str. Nr. 18, 39100 Bozen, abzugeben. Wird der Antrag auf dem Postweg eingereicht, so gilt das Datum des Poststempels. Für die Unternehmen ist es Pflicht, das Ansuchen an das zertifizierte Postfach des Amtes (medien@pec.prov.bz.it) zu senden.


Dem Ansuchen (s. Datei bzw. Homepage des Amtes (provinz.bz.it/kunst-kultur/film-medien) sind folgende Anlagen beizulegen:

a) eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin mit folgenden Angaben:

1. die Anzahl der qualitativ wertvollen Filme in deutscher Sprache, die im Laufe des Jahres zur Ausstrahlung geplant sind. Für jeden Saal dürfen maximal 20 Filme berechnet werden. Bei Kinos mit mehreren Sälen, werden maximal 40 Filme berechnet.

2. die Gemeinden und die öffentlichen Kinosäle oder Freilichtkinos und die Eckdaten der Lizenz jener Kinos, in denen die Filme gezeigt werden  (im Fall von Kinobetreibern)

3. die Gemeinden und die öffentlichen Kinosäle oder Freilichtkinos sowie eventuelle andere entsprechend genehmigte Säle und die Eckdaten der Benutzbarkeitserklärung der Säle, in denen Filme gezeigt werden (im Falle von Organisationen)

b) „De-Minimis-„-Erklärung des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin 


Die Vorschriften über die Vorlage der Ansuchen um Gewährung der Beihilfen und über deren Auszahlung sind im Beschluss der Landesregierung vom 6. Dezember 2016, Nr. 1362 (s. Homepage des Amtes für Film und Medien) enthalten.

Bei Erstanträgen oder bei Änderungen muss auch eine Kopie der Gründungsurkunde und der Satzung vorgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

                                                                                                   Die Koordinatorin des Amtes für Film und Medien
                
                                                                                                          Marlene Huber
                                                                                                          (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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